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1 Vorbemerkung 
 
In seiner öffentlichen Sitzung am 26.11.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebau-
ungsplanentwurf "Furchgasse" mit den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-
fentlich auszulegen, sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung tangiert werden kann, nach § 4 Abs. 2 
BauGB einzuholen. Die Einholung der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange fand vom 29.12.2020 bis einschließlich 05.02.2021 statt. Die öffentliche 
Auslegung fand vom 04.01.2021 bis einschließlich 05.02.2021 statt. 
 
Grundlage war der Bebauungsplanentwurf in Plan und Text vom 08.10.2020, ergänzt am 
16.11.2020. Über die Anregungen ist in öffentlicher Sitzung zu beraten und in der Abwägung 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. 
 
Es folgen, zunächst eine Übersicht über die eingegangenen Anregungen, sowie anschließend 
daran die Anregungen im Original und die Beschlussvorschläge der Verwaltung und des Pla-
ners.  
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2 Beteiligte Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren  
 "Furchgasse" Stadt Weinstadt 
 
Folgende Behörden und Leitungsträger wurden in der Zeit vom 29.12.2020 bis 05.02.2021 um 
eine Stellungnahme gebeten. Eingegangene Anregungen sind hervorgehoben. 
 
 

 
Nr. 1/2 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Raumordnung 

Nr. 3 Verband Region Stuttgart  

Nr. 4 Landratsamt Rems-Murr-Kreis  

Nr. 5 Planungsverband unteres Remstal   

Nr.6 Deutsche Telekom Technik KmbH   

Nr. 7 Vodafon (ehemals Unitymedia Bw GmbH) 

Nr. 8  Finanzverwaltung Weinstadt 

Nr. 9 Liegenschaftsamt Weinstadt  

Nr. 10 Ordnungsamt Weinstadt 

Nr. 11 Personal-, Sport- und Bäderamt Weinstadt  

Nr. 12 Amt für Familie, Bildung und Soziales Weinstadt 

Nr. 13 Tiefbauamt Weinstadt  

Nr. 14 Baurechtsamt Weinstadt  

Nr. 15 Stadtwerke Weinstadt  

Nr. 16 Stadtentwässerung Weinstadt  

Nr. 17 
Regierungspräsidium Freiburg, 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau  
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Nr. 18 Abfallwirtschaft Rems-Murr-Kreis GmbH 

Nr. 19 Zweckverband Landeswasserversorgung  

Nr. 20 NOW Zweckverband Landeswasserversorgung  

Nr. 21 Stadtwerke Weinstadt/Wasserverband Endersbach 

Nr. 22 Herr Romberg, ehrenamtlicher Denkmalpfleger   

Nr. 23  Polizeipräsidium Aalen, Sachbereich Verkehr   

Nr. 24  Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 

Nr. 25/1 Fischle Regionalverkehr Stuttgart  

Nr. 25/2  OVR Omnibusverkehr Ruoff  

Nr. 25/3 Dannenmann GmbH & Co. Kg 

Nr. 26/27 Netze Bw. EnBW. Gas/ Strom 

Nr. 28  Kernen, Bürgermeisteramt  

Nr. 29 Korb, Bürgermeisteramt  

Nr. 30  Gemeinde Remshalden, Gemeindeverwaltung  

Nr. 31 Gemeinde Aichwald  

Nr. 32 Stadt Waiblingen  

Nr. 33  Gemeinde Baltmannsweiler  

Nr. 34  Stadt Fellbach  
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erweiterung der Wohnbaufläche am südöstlichen Ortsrand von Schnait 
über das Maß der im Flächennutzungsplan dargestellten Fläche von ca. 1,0 
ha um ca. 0,66 ha, erfolgt an diesem Standort u.a. aus städtebaulichen und 
erschließungstechnischen Gründen. Der Ortsrand wird dadurch nicht über 
das Maß des bestehenden nordöstlich angrenzenden Wohngebiets erwei-
tert. Die beschriebene Wohnbaufläche südlich der Kelter in Schnait steht der-
zeit nicht für eine Entwicklung zur Verfügung. Die Grundstücksflächen konn-
ten zu großen Teilen noch nicht von der Stadt erworben werden. In Wein-
stadt wird nur neues Baurecht geschaffen, wenn alle zur Entwicklung von 
Bauland notwendigen Flurstücke, nach dem Modell des kommunalen Zwi-
schenerwerbs, von der Stadt erworben werden. Außerdem liegen die Flä-
chen teilweise im Bereich von HQ100 und sind damit nicht für eine Wohn-
bauentwicklung geeignet. Diese Ausführungen werden in die Begründung 
aufgenommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

1/2  

 

 
 
 
 
 
 
Das Kontingent der geschaffenen Wohnbaufläche wird bei der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplans berücksichtigt. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird in der oben dargelegten Form zu-
gestimmt. Sie finden Berücksichtigung in der Begründung zum Bebauungs-
plan. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bitte zur Übersen-
dung einer Mehrfertigung nach Satzungsbeschluss wird entsprochen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme und deren Beantwortung aus der Frühzeitigen Beteili-
gung folgt im Anschluss 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange des Vorbehaltsgebiets für Naturschutz und Landschaftspflege wurden 
bei der Abwägung durch die Erstellung einer Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und 
die Kompensation des entstehenden Eingriffs über eine externe Ausgleichsmaß-
nahme, sowie die grünordnerischen Festsetzungen innerhalb des Plangebiets, be-
sonders berücksichtigt. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die vom HQ-100 betroffenen Flächen 
nicht enthalten.  

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Den Anregungen wird zugestimmt und die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 



 

8 

 

Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Landwirtschaftsamt 
Die Entwicklung des Plangebiets erfolgt, aus städtebaulicher Sicht, im An-
schluss an bestehendes Wohngebiet. Entsprechend des öffentlichen Interes-
ses wiegen die Belange des Wohnbaubedarfs schwerer, als jene die dem Er-
halt landwirtschaftlicher Produktionsflächen dienen. 
 
 
Der Hinweis auf landwirtschaftliche Emissionen wird im Textteil ergänzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Die Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen wird im Ökokonto der Stadt do-
kumentiert. 
 
Der Antrag auf Bestätigung der Eignung der CEF-Maßnahme (CEF-Checkliste) 
wurde dem Landratsamt vorgelegt. Das Einvernehmen mit der Unteren Na-
turschutzbehörde, dem Landratsamt ist hergestellt. Die Stadt verpflichtet 
sich die CEF-Maßnahmen auch dann vollständig umzusetzen, wenn der Be-
bauungsplan nicht rechtskräftig werden sollte (siehe Beschlussvorlage in der 
Beratungsunterlage 060/2021). Eine ökologische Baubegleitung wird durch-
geführt. 
 
 
 
 
 
 
Grundwasserschutz 
Der Hinweis zum Eingriff in das Grundwasser wird im Textteil ergänzt. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bodenschutz 
Aufgrund der hochwertigen Böden, wurde eine Eingriffs- / Ausgleichsbilan-
zierung erstellt und der externe Ausgleich ist über das Ökokonto der Stadt 
vorgesehen. Die Belange des Bodenschutzes wurden somit ς auch im Hin-
blick auf das regionalplanerische Gebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege ς besonders berücksichtigt. 
 
Der Erdmassenausgleich wird auf Ebene der Bauleitplanung über die Festle-
gung der Straßen- und Gebäudeniveaus entsprechend der örtlichen Topogra-
ŦƛŜ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΦ 5ŀǎ aŜǊƪōƭŀǘǘ α.ƻŘŜƴǎŎƘǳǘȊ ōŜƛ .ŀǳƳŀǖƴŀƘƳŜƴά ƛǎǘ ŘŜƳ 
Textteil angehängt. Zum Erdmassenausgleich für das Baugebiet gibt es ein 
Konzept vom Erschließungsplaner. Im Textteil zum Bebauungsplan wird 
ebenfalls auf die Wiederverwertung des Bodens hingewiesen. 
 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung  
Die Begründung zum Bebauungsplan wird, der Stellungnahme entsprechend, 
um den Punkt der Entwässerung der Gebäude an der Buchhaldenstraße im 
Mischsystem ergänzt.  
 
Der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung wird im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung gestellt. Darin wird auch der Nachweis der hydraulischen Be-
lastung des Gewässers geführt. Im Bebauungsplan sind Retentionszisternen 
und extensive begrünte Flachdächer festgesetzt, die der Verzögerung des 
Niederschlagswasserabflusses dienen. Somit ist nicht von einer hydrauli-
schen Überlastung des Vorfluters auszugehen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
3. Straßenbauamt 
 
Die Verkehrsbehörde der Stadt Weinstadt wurde im Zuge der öffentlichen 
Auslegung um eine Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf gebeten. 
 
Die angesprochenen Baumstandorte sind mit der Straßenplanung abge-
stimmt und können zusätzlich um jeweils 3 m von ihrem im Plan eingetrage-
nen Standort abweichen. Somit können die benötigten Sichtbeziehungen der 
Verkehrsteilnehmer hergestellt und eingehalten werden. Die genannten An-
regungen wurden im Erschließungsplanungsentwurf berücksichtigt.  
 
Im Bebauungsplan wurden die Sichtbeziehungen durch Grundstücksflächen, 
welche nicht überbaut werden dürfen festgesetzt. Entsprechendes gilt auch 
für die Bepflanzung. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und fin-
den teilweise Berücksichtigung. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

12 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Eingegangene Anregungen Beantwortung der Anregungen mit Beschlussvorschlägen 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche für den Müllsammelplatz ist für die temporäre Aufstellung der 
Müllbehälter ausreichend dimensioniert. 
 
 
 
 
 


